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Satzung 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Die Gesellschaft führt den Namen „Deutsche Sullivan-Gesellschaft“, nach erfolgter 

Eintragung in das Vereinsregister mit dem Zusatz „eingetragener Verein (e. V.)“. 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Mannheim. 

 

§ 2 Zweck und Aufgaben der Gesellschaft 

Zweck der Gesellschaft ist, Bestrebungen zu fördern, welche der Verbreitung und dem 

Verständnis des Gesamtwerks von Arthur Sullivan (1842 – 1900) dienen, unter besonderer 

Berücksichtigung der Rezeption im deutschsprachigen Raum. Die DSG arbeitet zu diesem 

Zweck mit der Sir Arthur Sullivan Society in England zusammen. Die Ergebnisse der 

Forschungsarbeiten werden der Öffentlichkeit in einem Vereinsorgan und in sonst geeigneter 

Form zugänglich gemacht. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er 

verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 

Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 
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§ 5 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person des privaten oder 

öffentlichen Rechts werden (Einzelpersonen, Firmen, Vereine, Körperschaften). 

(2) Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft wird erworben 

durch Annahme und schriftliche Bestätigung durch den Vorstand. 

(3) Ablehnungen von Beitrittsanträgen durch den Vorstand bedürfen einer sachlichen 

Begründung. 

(4) In besonderen Fällen kann eine Ehrenmitgliedschaft verliehen werden.  

(5) Die Mitgliedschaft endet 

mit dem Tod des Mitglieds, 

durch schriftliche Austrittserklärung (gerichtet an ein Vorstandsmitglied; sie ist nur zum 

Schluss eines Kalenderjahrs unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig) 

durch Ausschluss aus dem Verein. 

(6) Ein Mitglied, das in erheblichem Maß gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, insbesondere 

wenn es durch sein Verhalten dem Ansehen der Gesellschaft in erheblichem Maße schadet, 

kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor dem 

Ausschluss ist das betroffene Mitglied persönlich oder schriftlich zu hören. Die Entscheidung 

über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied mit Einschreiben gegen 

Rückschein zuzustellen. Es kann innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang schriftlich 

Berufung beim Vorstand einlegen. Über die Berufung entscheidet die Mitglieder-

versammlung. Macht das Mitglied vom Recht der Berufung innerhalb der Frist keinen 

Gebrauch, unterwirft es sich dem Ausschließungsbeschluss. 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und jeweils im ersten Quartal des Jahres fällig. Über die 

Höhe des Jahresbeitrags entscheidet die Mitgliederversammlung.  

§ 7 Organe 

Die Organe des Vereins sind: 

(1) die Mitgliederversammlung, 

(2) der Vorstand. 
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§ 8 Die Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 30 

Tagen durch persönliche Einladung mittels Brief an die letztbekannte Anschrift der 

Vereinsmitglieder einzuberufen (Jahreshauptversammlung). Dabei ist die vom Vorstand 

festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. Die Jahreshauptversammlung soll möglichst mit einer 

Sullivan-Veranstaltung verbunden sein. 

(2) Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn das 

Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder die Einberufung 

schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe fordern. 

(3) Anträge an die Mitgliederversammlung sind schriftlich und mindestens 45 Tage vor der 

Jahreshauptversammlung beim Vorsitzenden einzureichen. Die Mitgliederversammlung kann 

über nachträglich eingebrachte Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nur entscheiden, 

wenn es sich um Anträge innerhalb der bestehenden Tagesordnungspunkte handelt. Über 

Satzungsänderungen, Vorstandswahlen und die Vereinsauflösung kann nicht in nachträglich 

gestellten Anträgen entschieden werden. Hierfür ist gegebenenfalls eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung unter Einhaltung der satzungsgemäßen Fristen einzuberufen. 

(4) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

(i)  Wahl des Vorstands, 
(ii)  Feststellung des Jahresabschlusses, 
(iii) Entlastung des Vorstands,  
(iv)  Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrags, 
(v)  Wahl der Rechnungsprüfer,  
(vi)  Beschlüsse über Satzungsänderung und Vereinsauflösung, 
(vii)  Abstimmung über fristgerecht gestellte Anträge, 
(viii)  Beschlüsse über die Berufung eines Mitglieds  

 gegen seinen Ausschluss durch den Vorstand. 

(5) Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit 

 gefasst. Die Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht geheime Abstimmung beantragt 

 wird. Beschlüsse über die Änderung der Satzung, die Auflösung des Vereins oder über die 

 vorzeitige Abberufung eines Vorstandsmitglieds sind mit der Mehrheit von 2/3 der 

 abgegebenen Stimmen zu fassen. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens die Hälfte aller 

 Mitglieder anwesend ist. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 

 aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
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§ 9 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus 

dem Vorsitzenden,  

dem geschäftsführenden Vorsitzenden 

dem Schriftführer 

dem Schatzmeister. 

(2) Mitglied des Vorstands kann nur werden, wer auch Mitglied der Gesellschaft ist. 

(3) Der Vorsitzende und der geschäftsführende Vorsitzende bilden den Vorstand im Sinne  

von § 26 BGB. Jeder von ihnen ist allein berechtigt, die Gesellschaft nach außen zu vertreten. 

(4) Der Vorstand leitet die Gesellschaft und beruft – nach Möglichkeit – einen Wissenschaftlichen 

Beirat, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht. Mitglieder des Vorstandes können dem 

wissenschaftlichen Beirat angehören. 

(5) Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.  

(6) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Eine 

Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, wählt der Vorstand ein 

Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds. 

§ 10 Rechnungsprüfung 

Die Rechnungsprüfung wird durch zwei Rechnungsprüfer vorgenommen. Rechnungsprüfer 

müssen nicht Gesellschaftsmitglieder sein. 

Die Mitgliederversammlung wählt die Rechnungsprüfer auf die Dauer von zwei Jahren. 

Wiederwahl ist zulässig. 

Den Rechnungsprüfern obliegt die Überprüfung der Kassenführung und die Prüfung der 

Jahresrechnung. Sie erstatten der Mitgliederversammlung Bericht. 

§ 11 Auflösung des Vereins und Anfall des Vereinsvermögens 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des 

Vereins an die Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv der Staatsbibliothek zu Berlin [Unter 

den Linden 8, D-10117 Berlin (Mitte)], die es unmittelbar und ausschließlich zur Förderung der 

Erforschung und Verbreitung des Werkes von Arthur Sullivan zu verwenden hat. 



<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.4

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /CMYK

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType false

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments true

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 300

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 300

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile ()

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<



    /BGR <>

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /CZE <>

    /DAN <>

    /DEU <>

    /ESP <>

    /ETI <>

    /FRA <>

    /GRE <>



    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)

    /HUN <>

    /ITA <>

    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /LTH <>

    /LVI <>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /POL <>

    /PTB <>

    /RUM <>

    /RUS <>

    /SKY <>

    /SLV <>

    /SUO <>

    /SVE <>

    /TUR <>

    /UKR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /ConvertColors /ConvertToCMYK

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles false

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [612.000 792.000]

>> setpagedevice



